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Sitzungsvorlage für die Gemeinde Wittmar 
 
 
Beratungsfolge Öffentlichkeits-

status 

Aufgabe 

Verwaltungsausschuss Wittmar nicht öffentlich Vorberatung 

Rat der Gemeinde Wittmar öffentlich Entscheidung 

 
Betr.: Fortschreibung der Prioritätenliste des Dorfentwicklungsplans 

 
Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat Wittmar beschließt, die Prioritätenliste des Dorfentwicklungs-

plans Dorfregion Gemeinden Denkte und Wittmar fortzuschreiben. 
 

Die Maßnahme 
„Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses ‚Treffpunkt Alte Bank‘ als Dorfmittel-
punkt der Gemeinde Wittmar“ 

wird neu in die Prioritätenliste aufgenommen und gemäß dem Bewertungsschema 
des Dorfentwicklungsplans der Prioritätsstufe B 1 (regional bedeutsam, kurzfristi-

ge Umsetzung) zugeordnet. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Fortschreibung des Dorfentwicklungsplans 

der zuständigen Förderbehörde zur Kenntnis zu geben und die weiteren erforder-
lichen Verfahrensschritte zu veranlassen. 

 
 
Begründung:  

Die Gemeinde Wittmar ist Teil der anerkannten Dorfregion der Gemeinden Denkte und 
Wittmar. Grundlage für die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms 

„Dorfentwicklung“ ist der beschlossene Dorfentwicklungsplan mit Prioritätenliste und zu-
gehörigen Projektsteckbriefen. 
 

Für das Projekt „Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses ‚Treffpunkt Alte Bank‘“ 
wurde bereits ein Förderantrag im Programm „Dorfentwicklung“ gestellt. Das Gebäude 

stellt einen zentralen Treffpunkt und Dorfmittelpunkt für zahlreiche Nutzergruppen dar 
und übernimmt eine wichtige Funktion für das gesellschaftliche Leben in Wittmar. 
Damit das Vorhaben förderfähig ist, muss es in der Prioritätenliste des Dorfentwick-

lungsplans enthalten sein. Die Prioritätenliste ist daher fortzuschreiben. 
 

Die Maßnahme erfüllt die Zielsetzungen der Dorfentwicklung in besonderer Weise, da 
sie der Sicherung und Weiterentwicklung der dörflichen Infrastruktur sowie der Stärkung 
des Dorfmittelpunktes dient. 
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Die Einstufung als B 1 erfolgt, da: 

 die Maßnahme eine Bedeutung für die gesamte Dorfregion besitzt (regional be-

deutsam) und 

 eine kurzfristige Umsetzung vorgesehen ist 

 
Der vorgesehene Umsetzungszeitraum ist für Juni 2026 bis November 2027 vorgese-

hen. 
 
Die Fortschreibung der Prioritätenliste bedarf gemäß den Vorgaben der Dorfentwicklung 

eines Beschlusses des Gemeinderates. 
 
 

 
 

Der Bürgermeister 
 

 
(Pielok) 
 
 
Anlagen: 

- Fortschreibung 2026 der Prioritätenliste 
- Maßnahmenübersicht 
- Projektsteckbrief 

  
 


